
Mitgliedsstatus Monatsbeitrag Halbjahresbeitrag Jahresbeirag

ordentliches Mitglied 12,50 € 75,00 € 150,00 €

davon Rentner 

(Haupteinnahmequelle = 

Rentenbezug),

Studenten, Arbeitslose 8,00 € 48,00 € 96,00 €

Ehe- bzw. Lebenspartner 

(nur in Verbindung mit 

ordentlichem Mitglied) 5,00 € 30,00 € 60,00 €

Kinder und Jugendliche 10,00 € 60,00 € 120,00 €

Fördermitglied 10,00 € 60,00 € 120,00 €

Längenberechnung:

Liegeplatz:

Bootslänge

Sommerhalbjahr

01.05.-31.10.

zu zahlen bis 30.04.

Winterhalbjahr

01.11.-30.04.

zu zahlen bis 31.10. Jahresbeitrag

5 m 170,00 € 90,00 € 260,00 €

6 m 200,00 € 108,00 € 308,00 €

7 m 230,00 € 126,00 € 356,00 €

8 m 260,00 € 144,00 € 404,00 €

Für Jollen 4,00 € mal Bootslänge/Monat

Cat (Sommerliegeplatz) 4,00 € mal Bootslänge/Monat

Cat (Winterliegeplatz) 50,00 € Winterliegeplatz

für Bootshänger 30,00 € pro Monat

SUP Board 5,00 € pro Monat

Surfbrett 5,00 € pro Monat

Surfsegel aufgeriggt 10,00 € pro Monat

Beitragsfestsetzung
gültig ab dem 01.01.2023

Mitgliedsbeitrag

Bootsliegeplätze (mit Nutzungsvertrag und Versicherungsnachweis)
Jeder angefangene Meter z. B. Boot: 6,20 m Berechnung: 7 m

Gebührenordnung

Sommer/Winter wird in je 6 Monate geteilt

Landliegeplätze für das laufende Kalenderjahr



Seite 2 der Beitragsfestsetzung und Gebührenordnung

pro Liegeplatz 12,00 € pro Jahr

Nichtmitglieder 10,00 € pro Übernachtung

Mitglieder 5,00 € pr Übernachtung

Jahresbeitrag

Halbjahresbeitrag

Mtl. Zahlung

Mahnung:

Bankverbindung:
BLZ 15050200

Konto-Nr: 3010454987

BIC: NOLADE21NBS

IBAN: DE48150502003010454987

Wurde auf der Mitgliederversammlung am 04.03.2023 durch die Mitglieder beschlossen.

wer 2 Monate in Rückstand ist erhält eine kostenpflichtige

 Mahnung (10,00 €)

Sparkasse Neubrandenburg-Demmin

Arbeitsstunden für alle ordentlichen und Fördermitglieder - 10 h - pro Kalenderjahr.

Nicht geleistete Arbeitsstunden werden mit 20,00 EUR/h berechnet.

Zahlungsmodus Mitglieds-

beitrag

bis zum 31.03. des lfd. Jahres

1. Rate zum 31.03. und 2. zum 30.09. fällig

bis zum 03. des lfd. Monats

Übernachtung auf dem Vereinsgelände 

nur zur wassersportlichen Betätigung erlaubt

ausgenommen von dieser Regelung sind Regatta- und Veranstaltungstage

gilt nur für Vereinsmitglieder

dauerhafte Übernachtung in Wohnmobilen und Zelten bleibt unerwünscht

Betriebskostenpauschale


